
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Der Gemeinderat möge folgendes beschließen: 

Die vom Gemeinderat der Stadt Mannheim beschlossenen Standards bei der 

Flüchtlingsunterbringung werden mit sofortiger Wirkung auf die vom Land Baden-Württemberg 

im Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) festgelegten Mindeststandards abgesenkt. 

 

Begründung:  

Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat in einer eigenen Regelung zur 

Flüchtlingsunterbringung u.a. festgelegt, dass Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge im 

Stadtraum verteilt sein und Platz für maximal 80 – 100 Personen bieten sollen. Dabei solle 

jeder Person mindestens 7 14 m² Wohn- und Schlaffläche zustehen. Die Unterkünfte sollen 

genügend Außenfläche für die Freizeitgestaltung aufweisen, eine gute Anbindung an den 

ÖPNV sowie Einkaufsmöglichkeiten in der näheren Umgebung haben. 

Das Land Baden-Württemberg hat im Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) verbindliche 

Mindeststandards für die "vorläufige Unterbringung" in Gemeinschaftsunterkünften 

festgeschrieben, nicht jedoch für die "Anschlussunterbringung" in den Kommunen. Dabei 

werden je vorgehaltenem Unterbringungsplatz eine durchschnittliche Wohn- und Schlaffläche 

von mindestens sieben Quadratmetern zugrunde gelegt. 

Die Fraktion ist der Meinung, dass aufgrund der derzeit angespannten Lage bei der 

Unterbringung von Flüchtlingen und der zu erwartenden Zahl von unterzubringenden 

Flüchtlingen im kommenden Jahr die vom Gemeinderat festgelegten Mindestflächen auf die 

Vorgaben des Landes abgesenkt oder zumindest vorübergehend ausgesetzt werden sollten, 

bis eine Entspannung der Lage erfolgt ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

     
H. Schmid  C. Fuchs   Prof. Dr. A. Weizel   C. Probst   

Vorsitzender  stellv. Vorsitzende Stadtrat   Stadtrat  

Mannheim, 28. November 2023 
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